
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 4 (1888)

Heft: 43

Artikel: Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend die Verhältnisse der
Gewerbetreibenden, Arbeiter und Lehrlinge

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-578139

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578139
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


gllujlrirte frtjiDeijerirrfje gcutbottrker-geitung

•
497

fadfften, bem §o!se feine fdjöne natürliche fyarbe §u laffen,
anftatt fie unter Delfarbe unb Sat! p berbergen. Plan
ölt aber firnißt bag £o!s, woburd) gleichfam eine bequeme

Steinigung ermöglicht wirb; audj ïann man ihm, je nach

bem helleren ober bunfleren ©efammitone ber Simmer, buret)

Seiten eine größere ober geringere Siefe geben.

Surch biefe einfalle Prosebur bewahrt man bem igolse
gleichseitig feine natürlidfje Sejctur, bie Sftaferung, beren ge=

fcfjicîte Venufeung ber Sf)ür sogleich jnm ©ehmuefe gereicht.

Surch Verwenbung üerfchiebener böiger als Stalfmenftücfe
unb $ültageu ift bie farbige SBirfung leicht su fteigern,
unb fie führt bon fetbft pr fünftlerifch eingelegten Piufterung,
Sur Sntarfia. Sa? fethSjehnte nnb fiebgetjnte Sahrhnnbert
wanbte biefe Setoration häufig bei ben Shüren an — eg

ift hier borläufig nur bon ben Shürpgeln bie Siebe — alg
bie naturgemäfeefte fÇIâctienbergierung beg igolseg. 3n eiu=

fachen, getäfelten Stäumen begnügte man fid), ein SïrabeSïen=

mufter, hell in buntelfarbigem §otge ansubringen, befthrän!te
fich auth meift auf bie güKungen. Sn prunftboller aug=

gematteten Siwmern ober Säten, beren reicher gehaltene
SBanbtäfetung eg eben erforberte, fdjmücfte man auth bie

Shürftügel prächtiger; auth bag Stahmenwerf ber Sf|ür
mnrbe mit Ptuftern berfehen unb bie fpllungen ftettten nicht
fetten Strdfitefurbilber, perfpeftibifd)e Snnen anfechten grofeer

Prachtbauten, galten unb Stehnlid^eS bar. Siefe SJlufter
War aber ftetS in ber gpcffe gehalten unb erweetten nie=

rnalg ben ©inbruef etwa bon Silbern, ©tetg betonte man
bie Shür alg etwag Vefonbereg, b. fe. wan uuterbraih bag

©öftem ber Söanboerfleibung, oerbarg atfo ben Stuggaug
nicht burefe ben SSanbfehmucf, Wie ba§ heute nicht feiten ge--

fdfeeht.
Sie neue Stichtag ber Strcfeiteftur feit bem fiebgehnten

3ahrhunbert, in welchem ber Palafifetfe feine reichfte Stug»

bitbung erfuhr, änberte auth an ben Shüren ; bie sweiflügelige
Shür, im feihsehnten Sahrfeunbert berhältnifemäfeig wenig
angewanbt, finbet je^t Verbreitung; ber eigentliche Surd)*
gang wirb breiter, bie Flügel werben bebeett, mit gierlicher,
fein abgewogener ©efeniheret — meift nur atg Umrahmung
unb Vefrönung ber Füllungen — Welche öielfach bergotbet,
fpäter auth bunt bematt wirb. Sag Stofoto hat auch in
flachen Stetiefg burthbrothene g-üttnngen rüctwärtg mit Vers
gtafnng geliefert, oft bon bornehmfter SBirfnng; bie meiften
Shüren mit Vergotbung, welthe in biefer Jßeriobe auffamen,
leben, wie erwähnt, heute noch in Häglicher Verfümmerung fort.

©inen befonberen ©chmutf erhielten bie Shüren ber alten
Seit burth oie Vefdpge: §afpen, Singein, Vänber, ©ihtöffer
tagen in reichfter Stugbilbung böttig frei, fic^tbar auf bent

§otge auf; entweber tiefe matt bem ©ifen feine natürlidje
3-arbe ober eg begegnet ung üerginnt, auth bematt. 3n
gotfeifcher Seit biente woht ber Vefchtag, ähnlich wie bei

manchen Piöbeln, altein sur Versierung, inbem er in reich*
fter Surchbitbnng bie ganse Shür bebetfte. ©o geigt eine

herrliche Shür auf ber SBartburg ein böttig gtatteg Steufeere,

über wettheg ficï), bon ben SIngeln auggehenb, ber Vefchtag
itt $orm beg ftitifirten ©eäfteg einer witben Slofe augbreitet.

Siefe ©itte, bie Vefcffeäge su ornantentiren unb in ihrer
S£)ätigfeit al8 hattenbe, bewegenbe unb fdfeiefeenbe Sheile
feetfebar su laffen, erhält fith big weit in bag fiebgetfnte

Sahrhunbert hinein, tommt auch im acE)tge^nten bor unb er=

tifcht eigentlich erft in ber Slofofoseit.
Phtfete man fid) im ©chmitcfen ber Shürftügel aug

prattifthen ©riinben in engen ©rensen bewegen, fo war
man freier in ber Shürumrahmung unb Vefrönnng; unb.
Wenn wir ohne SBeitereg ben Sttten in erfterem Punfte nach*

eifern bürfen, fo fann man gegen ihre Seiftungen in tefeterer
tpinfedfe atg Vorbilber manthe Vebenfen gettenb mathen.

Safe bie Shür fith burth ihre Umrahmung atg befonberer
Sheit ber 2Banb fennseithnen mufe, liegt auf ber fèanb.
Sie einfache Umrahmung in ber gothifihen Seit, bie nach

oben, bei wagredfeem Slbfclpfe, gelegentlich) ein grofeeg,
wappeitgegierteg fÇetb mit umfdjtiefet, wirb in ber Stenaiffance=
Seit mit ptlaftern, £>alb= ober gansen ©auten berfehen, mit
©iebelfelbern ober anberg geftatteten Stnffäfeen gefrönt, furs,
berwanbelt fith in förmliche Portale, beren fform aug ber

©teinardfeteftur einfad) in §ots überfelfe ift. Sag mag nun
für grofee Prunftijüreit in Sreppfeäufern, an ©äten ec. ftatt=
haft fein; in ben Siwmern ift eg gewife nicht angebracht,
ba eg nicht in ben bewohnten Staunt pafet unb bort atg
etwag grembeg wirft. Sag Varocf unb Stofoto berbattnen
ftrenge Slrcffeteftur; fie erfehen bie fdjweren, weit augtabenben
©upraporten häufig burth flacfe gehaltene Stahmen, welche
meift ein Vilb, ein SBappen ober Stehntidjeg nmfehtiefeen,
unb hoben hierin föfttidie Sirbetten feintertaffen, bie fith öor=

trefftith sur Stadjatimung empfehlen. (3tt. gr. Stg.)

dntfuurf eiitcê fBuitbeêfieïe^eê Mreffenb bie $er=
(jättni)fc bei* (feetucrktreUiettbcu, Arbeiter ttitb

gebrliitße.
A. Stttgemeine V eft immun g en.

§ 1. Sie ffeftfepng ber Stechtgberhättniffe gwifchen ©e=

Werbetreibenben einerfeitg unb Arbeitern ober Sehrtingen
anberfeitg ift, foweit nicht btefeg ©efeh Vefchränfnngen auf=

fteHt, ©egenftanb freier Uebereinfunft ber Parteien ober

ihrer Vertreter. Vereinbarungen, Weldje bie Stütffiihten ber

Villigfeit in grober SBeife beriefen, finb inbeffen bom Stifter
nicht su fdjüfeen. Siefelben Veftimmmungen gelten in gleicher
SBeife für bag Weibliche wie männlid)e ©efchtecht. Seit fian=
tonen bleibt eg borbehalten, anberweitige Vefttmmungen su
treffen, Welche biefem ©efe|e nicht wiberfprechen.

B. Verhättnife gtoif<hen ben Slrbeitgebern unb
ihren Slrbeitem.

§ 2. SBo nicht burth fchriftlithe Uebereinfunft etwag Stn*
bereg beftimmt wirb, fann bag Verhättnife gtrifcfien bem

Strbeitgeber unb bem Strbeiter ftetg auf einen SohHag ober
©amftag burch sine beiben Steilen freiftehenbe, 14 Sage
borher erflarte ®ünbigung aufgelöst Werben, ©ine Mnbi=
gung ift inbeffen nicht erforberticf), fo lange feine Verein=
barnng betreffenb beit Sohn getroffen worben ift. Vorbehalten
bleibt bie Veftimmung beg nachfolgenben § 7.

§ 3. 2Bo ein gebeihlic^eS Sufammenwirfen ni^t mehr
möglich, .funn ber Strbeiter ohne Slücfficht auf bie SüitbU
gunggfriff* bom Strbeitgeber enttaffen Werben, iitSbefonbere in
folgenben fällen:

a) wenn er bei Stbfchtufe beg Slrbeitgbertrageg ben Slrbeit=
geber burch Vorgeigung gefätfehter SlugWeigf^riften ober

Seugniffe htntergangen ober ihn über bag Veftehen
eineg anbern, ihn gleichzeitig berpftichtenben Strbeitg^
berhältniffeg in einen Srrtfmm berfe^t hot;

b) wenn er eineg Siebftatifö, einer ©ittwenbung, einer
Unterfctjtagnng, eineg Vetrugeg ober eineg lieberlichen
Sebengwanbelg fich fthulbig macht;

o) wenn er ben nach bem Slrbeitgoertrag ihm obliegenben
Verpflichtungen beharrlich nicht nadjfommt;

d) wenn er fich einer oorfähtichen unb wiberrechtlichen
©adjbefdpbtgung sum Pad)theit beg Slrbeitgeberg ober
eineg Vfitarbetterg fdplbig matht;

e) Wenn er bie Sicherheit beg §aufeg ober feiner SJiiH

arbeiter burch Unborfichtigfeit gefährbet ober burch fÇahr*

läffigfeit bem Strbeitgeber erheblichen Schaben gufügt;
f) Wenn er fith Shätlidjfeiten ober grobe Veteibigungen
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fachsten, dem Holze seine schöne natürliche Farbe zu lassen,

anstatt sie unter Oelfarbe und Lack zu verbergen. Man
ölt oder firnißt das Holz, wodurch gleichsam eine bequeme

Reinigung ermöglicht wird; auch kann man ihm, je nach

dem helleren oder dunkleren Gesammttone der Zimmer, durch

Beizen eine größere oder geringere Tiefe geben.

Durch diese einfache Prozedur bewahrt man dem Holze
gleichzeitig seine natürliche Textur, die Maserung, deren ge-
schickte Benutzung der Thür zugleich zum Schmucke gereicht.

Durch Verwendung verschiedener Hölzer als Rahmenstücke
und Füllungen ist die farbige Wirkung leicht zu steigern,
und sie führt von selbst zur künstlerisch eingelegten Musterung,
zur Intarsia. Das sechszehnte und siebzehnte Jahrhundert
wandte diese Dekoration häusig bei den Thüren an — es

ist hier vorläufig nur von den Thürflügeln die Rede — als
die naturgemäßeste Flächenverzierung des Holzes. In ein-
fachen, getäfelten Räumen begnügte man sich, ein Arabesken-
muster, hell in dunkelfarbigem Holze anzubringen, beschränkte

sich auch meist auf die Füllungen. In prunktvoller aus-
gestatteten Zimmern oder Sälen, deren reicher gehaltene
Wandtäfelung es eben erforderte, schmückte man auch die

Thürflügel prächtiger; auch das Rahmenwerk der Thür
wurde mit Mustern versehen und die Füllungen stellten nicht
selten Architekurbilder, perspektivische Innenansichten großer
Prachtbauten, Hallen und Aehnliches dar. Diese Muster
war aber stets in der Fläche gehalten und erweckten nie-
mals den Eindruck etwa von Bildern. Stets betonte man
die Thür als etwas Besonderes, d. h. man unterbrach das
System der Wandverkleidung, verbarg also den Ausgang
nicht durch den Wandschmuck, wie das heute nicht selten ge-
schieht.

Die neue Richtung der Architektur seit dem siebzehnten
Jahrhundert, in welchem der Palaststyl seine reichste Aus-
bildung erfuhr, änderte auch an den Thüren; die zweiflügelige
Thür, im sechzehnten Jahrhundert vcrhältnißmäßig wenig
angewandt, findet jetzt Verbreitung; der eigentliche Durch-
gang wird breiter, die Flügel werden bedeckt, mit zierlicher,
sein abgewogener Schnitzerei — meist nur als Umrahmung
und Bekrönung der Füllungen — welche vielfach vergoldet,
später auch bunt bemalt wird. Das Rokoko hat auch in
flachen Reliefs durchbrochene Füllungen rückwärts mit Ver-
glasung geliefert, oft von vornehmster Wirkung; die meisten
Thüren mit Vergoldung, welche in dieser Periode aufkamen,
leben, wie erwähnt, heute noch in kläglicher Verkümmerung fort.

Einen besonderen Schmuck erhielten die Thüren der alten
Zeit durch oie Beschläge: Haspen, Angeln, Bänder, Schlösser
lagen in reichster Ausbildung völlig frei, sichtbar auf dem

Holze auf; entweder ließ man dem Eisen seine natürliche
Farbe oder es begegnet uns verzinnt, auch bemalt. In
gothischer Zeit diente wohl der Beschlag, ähnlich wie bei

manchen Möbeln, allein zur Verzierung, indem er in reich-
ster Durchbildung die ganze Thür bedeckte. So zeigt eine

herrliche Thür auf der Wartburg ein völlig glattes Aeußere,
über welches sich, von den Angeln ausgehend, der Beschlag
in Form des stilisirten Geästes einer wilden Rose ausbreitet.

Diese Sitte, die Beschläge zu ornamentiren und in ihrer
Thätigkeit als haltende, bewegende und schließende Theile
sichtbar zu lassen, erhält sich bis weit in das siebzehnte

Jahrhundert hinein, kommt auch im achtzehnten vor und er-
lischt eigentlich erst in der Rokokozeit.

Mußte man sich im Schmücken der Thürflügel aus
praktischen Gründen in engen Grenzen bewegen, so war
man freier in der Thürumrahmung und Bekrönung; und.
wenn wir ohne Weiteres den Alten in ersterem Punkte nach-
eifern dürfen, so kann man gegen ihre Leistungen in letzterer
Hinsicht als Vorbilder manche Bedenken geltend machen.

Daß die Thür sich durch ihre Umrahmung als besonderer
Theil der Wand kennzeichnen muß, liegt auf der Hand.
Die einfache Umrahmung in der gothischen Zeit, die nach
oben, bei wagrechtem Abschluß, gelegentlich ein großes,
wappengeziertes Feld mit umschließt, wird in der Renaissance-
zeit mit Mastern, Halb- oder ganzen Säulen versehen, mit
Giebelfeldern oder anders gestalteten Aufsätzen gekrönt, kurz,
verwandelt sich in förmliche Portale, deren Form aus der

Steinarchitektur einfach in Holz übersetzt ist. Das mag nun
für große Prunkthüren in Trepphäusern, an Sälen ec. statt-
hast sein; in den Zimmern ist es gewiß nicht angebracht,
da es nicht in den bewohnten Rauni paßt und dort als
etwas Fremdes wirkt. Das Barock und Rokoko verbannen
strenge Architektur; sie ersetzen die schweren, weit ausladenden
Supraporten häufig durch flach gehaltene Rahmen, welche
meist ein Bild, ein Wappen oder Aehnliches umschließen,
und haben hierin köstliche Arbeiten hinterlassen, die sich vor-
trefflich zur Nachahmung empfehlen. (III. Fr. Ztg.)

Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend die Ver-
hältnisie der Gewerbetreibenden, Arbeiter und

Lehrlinge.
Allgemeine Bestimmungen.

Z 1. Die Festsetzung der Rechtsverhältnisse zwischen Ge-
werbetreibenden einerseits und Arbeitern oder Lehrlingen
anderseits ist, soweit nicht dieses Gesetz Beschränkungen auf-
stellt, Gegenstand freier Uebereinkunft der Parteien oder

ihrer Vertreter. Vereinbarungen, welche die Rücksichten der

Billigkeit in grober Weise verletzen, sind indessen vom Richter
nicht zu schützen. Dieselben Bestimmmungen gelten in gleicher
Weise für das weibliche wie männliche Geschlecht. Den Kan-
tonen bleibt es vorbehalten, anderweitige Bestimmungen zu
treffen, welche diesem Gesetze nicht widersprechen.

L. Verhältniß zwischen den Arbeitgebern und
ihren Arbeitern.

§ 2. Wo nicht durch schriftliche Uebereinkunft etwas An-
deres bestimmt wird, kann das Verhältniß zwischen dem
Arbeitgeber und dem Arbeiter stets auf einen Zahltag oder
Samstag durch eine beiden Theilen freistehende, 14 Tage
vorher erklärte Kündigung aufgelöst werden. Eine Kündi-
gung ist indessen nicht erforderlich, so lange keine Verein-
barung betreffend den Lohn getroffen worden ist. Vorbehalten
bleibt die Bestimmung des nachfolgenden § 7.

Z 3. Wo ein gedeihliches Zusammenwirken nicht mehr
möglich, kann der Arbeiter ohne Rücksicht auf die Kündi-
gungsfrist^ vom Arbeitgeber entlassen werden, insbesondere in
folgenden Fällen:

a) wenn er bei Abschluß des Arbeitsvertrages den Arbeit-
geber durch Vorzeigung gefälschter Ausweisschriften oder

Zeugnisse hintergangen oder ihn über das Bestehen
eines andern, ihn gleichzeitig verpflichtenden Arbeits-
Verhältnisses in einen Irrthum versetzt hat;

b) wenn er eines Diebstahls, einer Entwendung, einer
Unterschlagung, eines Betruges oder eines liederlichen
Lebenswandels sich schuldig macht;

o) wenn er den nach dem Arbeitsvertrag ihm obliegenden
Verpflichtungen beharrlich nicht nachkommt;

ä) wenn er sich einer vorsätzlichen und widerrechtlichen
Sachbeschädigung zum Nachtheil des Arbeitgebers oder
eines Mitarbeiters schuldig macht;

0) wenn er die Sicherheit des Hauses oder seiner Mit-
arbeiter durch Unvorsichtigkeit gefährdet oder durch Fahr-
lässigkeit dem Arbeitgeber erheblichen Schaden zufügt;

1) wenn er sich Thätlichkeiten oder grobe Beleidigungen
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gegen ben Slrbeitgeber ober beffen ©auggenoffen p
©hulbeit foramen läßt;

g) toenn er Familienangehörigen beg Slrbeitgeberg ober

feiner PHtarbetter ©anblungen pmuthet ober rati ben*

felben ©anblungen begebt, Welche raiber bag ©efeß -unb

bie guten «Sitten Berftoßen;
h) toenn er rait einer abfhrecfenben Sranfßeit behaftet rairb.

§ 4. ©ntlaßt ber Slrbeitgeber einen SIrbeiter entgegen
ben 33eftitnmungen Bon § 3 Bor Slblauf ber Sünbigunggfrift,
fo hat er biefera Strbeiter ben Sohn, ben berfelbe wälfrenb ber

Sluffmtbunggfrift anpfprechen gehabt hätte, p Bergüten.
§ 5. 3ßo ein gebeihlicheg 3afararaentt)ir!en nicht mehr

möglich, ïann ohne Pücffiht auf bie Sünbigunggfrift ber
SIrbeiter bie Arbeit Bertaffen ;

a) wenn ber Slrbeitgeber ihm ben fdjulbigen Sohn nicht
in ber Bereinbarten Sßeife auSgahtt, ober berfelbe bei
©tücflolp nidft für feine augreiihenbe Pefhaftigung,
eBentueß Borübergehenb bnrch arbeit im Sagloim, forgt,
ober fih ioiberrechtlither UeberBortljeilung gegen ihn
fcßulbig macht;

b) toenn bei Fortfeßung ber Strbeit fein Seben ober feine
©efunbßeit einer ertoeiglichett ©efahr auggefeßt fein
toürbe, toelche bei ©ingang beg Slrbeitgbertrageg nicht
0U erfennen mar;

c) toenn er Born Slrbeitgeber ober mit beffen 3ulaffung
Bon feinen Plitarbeitern thätliche PHßhanblung ober

grobe 33efhimpfungeu p erleiben hat;,
d) toenn er ober feine Familienangehörigen Bora Slrbeit*

geber ober beffen Familienangehörigen p ©anblungen
Berleitet toerben toollten ober oerleitet toorben finb, bie
toiber bag ©efeß ober bie guten Sitten Berftoßen;

e) toenn er aug ertoeigtidt» bringenben unb rechtmäßigen
llrfachen Berreifett muß.

§ 6. Ser Slrbeitgeber ober SIrbeiter, toelcher au? einem
ber in ben §§ 3 ober -5 genannten ©rtinbe ben Vertrag
aufheben toitt, muß bieg innert 8 Sagen Bon bem 33efannt*
toerben beg ©runbeg an gerechnet, thun. Sängereg Still«
fchmeigen gilt alg ein Pergicht auf biefeg Steht.

§ 7. ©in SIrbeiter, toelcher oom ©tiicf bephlt ioirb,
ober Bora Slrbeitgeber eilten Porfdpß an feinen Sohn er*
halten hat, fann erft augtreten, nachbem er bie übernommene
Slrbeit orbnungggemäß öoßenbet, ober ben empfangenen SSor«

fdfuß aboerbient ober erfeßt hat.
§ 8. Sem Strbeiter, ber ohne aufplünben ober ohne

folche ©rünbe, raie fie in § 6 aufgeführt finb, ang ber Sir*
beit tritt, !ann ber Slrbeitgeber feine ©ffeften bnrch bie Drtg*
poligei gurücfbefiatten laffen, big er feine Perpflihtuitgen er*
füllt ober Schafcenerfa| geleiftet hat, ober big ber richterliche
©ntfcheib ergangen ift.

3ur ©idjerfteßung Bon Slnfprüchen ift ber Slrbeitgeber
berechtigt, einen Sohlt Bon 6 Slrbeitgtagen (in 2 Paten)
prüctpbeßalten.

§ 9. ©in Slrbeitgeber, toelcher einen SIrbeiter Berleitet,
Bor rechtmäßiger Peenbigung beg SlrbeitgBerhältniffeg bie
Slrbeit p oerläffen, ift bem frühern Slrbeitgeber für ben ba*
bnrh entftehenben ©haben mitoerhaftet. 3n gleiher SBeife
haftet ein Arbeitgeber, toelher einen ©efeßen ober ©eßülfen
annimmt, Bon bem er toeiß, baß berfelbe- einem anbern
Slrbeitgeber pr Slrbeit noch Berpflihtet ift.

§ 10. Sie Feftftetlung meiterer Pertraggbeftimmungen gtoi*
fhen Pfeiffer u. SIrbeiter bleibt einer Pkrfftattorbnung übertaffen.

(®d)lufj folgt.)

$etfcl)iebetteê.
©hwetserifhe Plafhtneninbuftm. Sie Bon Slebi in

Purgborf tonftrnirte Pauernmühle, weiche bereits in toei*

teften Greifen Slnerfennung gefunben unb ben größeren ober
Heineren Sanbtoirtßen eine Söofßthat, eine große ©rfparniß
toerben wirb, hat gtnei neue SluggeicEjnungen erhalten. Sie
eine fommt Bon 3teto=S)orf Bon ber legten SluSftellung für
neue ©rfinbungen unb ift ein ©hrenbtplom mit golbener Pte*
baille für „Porpglihteit", bie anbere, eine golbene 31er*

bienftmebatße, hat bie Slcabémie nationale in Parig aug*
geftellt.

föletaUarbeiterfhuie. Ser 3ürdfjer Santongrath hat legten
Sienftag feine Shätigleit mit ber Peratßung beg Poran*
ihlageg für 1889 begonnen. Sag ©etoerbemufeurri beab*

fihtigt, eine Ptetallarbeiterfhule (befonberg für Sunft*
fcßloßerei) ing Seben p rufen, unb Bedangt htefür eine

ïantonale ©ubBention Bon 4000 Fr-, wogegen ber Pegierungg*
rath blog 2000 Fr- bubgetirt hat- Sie Sommiffion für
Prüfung ber ©taatgredpung geigte fih bagegen ben Pe*
tenten geneigt, namentlih auh mit Püctfiht barauf, baß bie
©ubBention Bon 3500 Fr., bie früher für bag „©htoeiger.
©etoerbeblatt" nertoenbet tonrbe, nunmehr für anbere 3ttwcte
Berfügbar geworben, ba bag „©etoerbeblatt" eingegangen ift.
SBintertfmr gibt an bie projeftirte ©hnle 3000 Fr-, Priöate
geben 1000 Fr- ®er Palp ftimmte bem Slntrage ber Sora*
miffion p, behielt aber bie bisherige ©ubBention Bon 15,000
Franlen an bie ©etoerbemufeen Bon 3ürih unb SBinterthur
bei, währenb bie Sontmiffion an biefem Poften 2000 Fr.
fparen tooßte.

$(intouale§ ©eroerbentufcum in Freiburg. Ser
StaatSrath beg üaniong Freiburg hat am 27. Segember
1888 befhloffen, bag in Folge ber Pertoenbung beg So*
miteg ber ©hnlaugftellung, fotoie eineg 3nitiatiP*£bmiteg be*

reitg im ©ntftehen begriffene ©etoerbemnfeum p einer fanto*
nalen Slnftalt mit ©iß in ber ©tabt Freihurg p erheben.
Ser 33efhluß ftüßt fih auf bie ©rtoägung, baß ein ©eroerbe*

mnfenm gur Slugbepnung ber gewerblichen Perufgbilbung,
pr ©ebung ber ©anbtoerte, fotoie pr ©nttoictlung ber @e=

toerbgthätigfeit beitrage.
©hilfbretter. Siefe fhon jpor 6 Fahren Bon ©iraubt

in Sern erfunbenen Pretter für 3immerbecfen, leidste SBänbe

unb bie Pefleibung foldljer fheinen fih immer mehr einp*
führen. Sluf ber Prnffeler Slngftellung haben biefelben giern*

iih Sluffehen erregt. Siefe Pretler toerben aug ©dfilfropr
unb ©ppg hergefteßt unb laffen fih Wie ©olg bearbeiten,
©ie finb fepr leiht, Bolllommen troefen, fhlehte SBärme*
unb ©haßleiter, alfo ein trefflicher Pauftoff. Sie Fabrit
Bon ©iraubi, Prunner n. ©o. in Ptülhaufen i. ©. 3. S3. Ber*
toenbet jährlih 80,000 Sg. ©hilfrohr, tooraug 20,000 Qua*
bratmeter Fretter hergefteßt werben. („Patentanwalt".)

SjntdjfaaL
Dtihtigfteßung. SSegüglicE) ber Slngaben über bie eleftri*

fhen Uhren ber llprenfabril Preitenbad) erlaubt fih Unter*
geihneter folgenbe Ptchtigfteßung :

Sie Bon ber Uhrenfabrif S3reitenbah in ben ©anbei ge*
brachten Uhren finb ni ht nah einem „neuen ©pftem" ge*
baut; bag 2Ber£ ift längft betannt burd) bie Uhren ber er*
lofhenen Firmen Pott) u. ©0. in ©olothurn unb S3aitmann
in SBalbenburg. Sien an ber Uhr ift nur ber non mir ton*
ftrnirte ©lettromagnet, welcher aber feitljer Bon ber 33reiten=

baher Fabrit „Berbeffert" tonrbe. SSon einer ly^fährigen
Sßrobegeit fann nicht gefprodjen toerben, ba ih bie erften 10
©leftromagnete erft im Sanuar 1888 ber Fabrit 33. ab*
lieferte, patentfähig ift bie Uhr nicht, ba 1) bie ©olothurner
unb 2) bie 353albenburger*Uhren burd) Patente gefhüßt Waren,
©ierauf geftüßt, Berfagte benn auh bag beutfhe Patentamt
ber Uhrenfabrif 33reitenba<h bie ©rttjeilung beg Patenteg —
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gegen den Arbeitgeber oder dessen Hausgenossen zu
Schulden kommen läßt;

A) wenn er Familienangehörigen des Arbeitgebers oder

seiner Mitarbeiter Handlungen zumuthet oder mit den-

selben Handlungen begeht, welche wider das Gesetz und
die guten Sitten verstoßen;

lr) wenn er mit einer abschreckenden Krankheit behaftet wird.
Z 4. Entläßt der Arbeitgeber einen Arbeiter entgegen

den Bestimmungen von Z 3 vor Ablauf der Kündigungsfrist,
so hat er diesem Arbeiter den Lohn, den derselbe während der

Aufkündungsfrist anzusprechen gehabt hätte, zu vergüten.
Z 5. Wo ein gedeihliches Zusammenwirken nicht mehr

möglich, kann ohne Rücksicht auf die Kündigungsfrist der
Arbeiter die Arbeit verlassen:

s.) wenn der Arbeitgeber ihm den schuldigen Lohn nicht
in der vereinbarten Weise auszahlt, oder derselbe bei
Stücklohn nicht für seine ausreichende Beschäftigung,
eventuell vorübergehend durch Arbeit im Taglohn, sorgt,
oder sich widerrechtlicher Uebervortheilung gegen ihn
schuldig macht;

d) wenn bei Fortsetzung der Arbeit sein Leben oder seine

Gesundheit einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein
würde, welche bei Eingang des Arbeitsvertrages nicht
zu erkennen war;

o) wenn er vom Arbeitgeber oder mit dessen Zulassung
von seinen Mitarbeitern thätliche Mißhandlung oder

grobe Beschimpfungen zu erleiden hat;
ä) wenn er oder seine Familienangehörigen vom Arbeit-

geber oder dessen Familienangehörigen zu Handlungen
verleitet werden wollten oder verletzet worden sind, die
wider das Gesetz oder die guten Sitten verstoßen;

«) wenn er aus erweislich dringenden und rechtmäßigen
Ursachen verreisen muß.

Z 6. Der Arbeitgeber oder Arbeiter, welcher aus einem
der in den ZZ 3 oder 5 genannten Gründe den Vertrag
aufheben will, muß dies innert 8 Tagen von dem Bekannt-
werden des Grundes an gerechnet, thun. Längeres Still-
schweigen gilt als ein Verzicht auf dieses Recht.

Z 7. Ein Arbeiter, welcher vom Stück bezahlt wird,
oder vom Arbeitgeber einen Vorschuß an seinen Lohn er-
halten hat, kann erst austreten, nachdem er die übernommene
Arbeit ordnungsgemäß vollendet, oder den empfangenen Vor-
schuß abverdient oder ersetzt hat.

Z 8. Dem Arbeiter, der ohne aufzukünden oder ohne
solche Gründe, wie sie in Z 6 aufgeführt sind, aus der Ar-
beit tritt, kann der Arbeitgeber seine Effekten durch die Orts-
Polizei zurückbehalten lassen, bis er seine Verpflichtungen er-
füllt oder Schadenersatz geleistet hat, oder bis der richterliche
Entscheid ergangen ist.

Zur Sicherstellung von Ansprüchen ist der Arbeitgeber
berechtigt, einen Lohn von 6 Arbeitstagen (in 2 Raten)
zurückzubehalten.

Z 9. Ein Arbeitgeber, welcher einen Arbeiter verleitet,
vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die
Arbeit zu verlassen, ist dem frühern Arbeitgeber für den da-
durch entstehenden Schaden mitverhaftet. In gleicher Weise
haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülfen
annimmt, von dem er weiß, daß derselbe- einem andern
Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist.

Z 1V. Die Feststellung weiterer Vertragsbestimmungen zwi-
scheu Meister u. Arbeiter bleibt einer Werkstattordnuug überlassen.

(Schluß folgt.)

Verschiedenes.
Schweizerische Maschinenindustrie. Die von Aebi in

Burgdorf koustruirte Bauernmühle, welche bereits in wei-

testen Kreisen Anerkennung gefunden und den größeren oder
kleineren Landwirthen eine Wohlthat, eine große Ersparniß
werden wird/hat zwei neue Auszeichnungen erhalten. Die
eine kommt von New-Iork von der letzten Ausstellung für
neue Erfindungen und ist ein Ehrendiplom mit goldener Me-
daille für „Vorzüglichkeit", die andere, eine goldene Ver-
dienstmedaille, hat die Acadsmie nationale in Paris aus-
gestellt.

Metallarbeiterschule. Der Zürcher Kantonsrath hat letzten
Dienstag seine Thätigkeit mit der Berathung des Voran-
ichlages für 1889 begonnen. Das Gewerbemuseum beab-
sichtigt, eine Metallarbeiterschule (besonders für Kunst-
schloßerei) ins Leben zu rufen, und verlangt hiefür eine
kantonale Subvention von 4900 Fr., wogegen der Regierungs-
rath blos 2900 Fr. budgetirt hat. Die Kommission für
Prüfung der Staatsrechnung zeigte sich dagegen den Pe-
tenten geneigt, namentlich auch mit Rücksicht darauf, daß die
Subvention von 3599 Fr., die früher für das „Schweizer.
Gewerbeblatt" verwendet wurde, nunmehr für andere Zwecke

verfügbar geworden, da das „Gewerbeblatt" eingegangen ist.
Winterthur gibt an die projektirte Schule 3999 Fr., Private
geben 1999 Fr. Der Rath stimmte dem Antrage der Kom-
Mission zu, behielt aber die bisherige Subvention von 15,999
Franken an die Gewerbemuseen von Zürich und Winterthur
bei, während die Kommission an diesem Posten 2999 Fr.
sparen wollte.

Kantonales Gewerbemuseum in Freiburg. Der
Staatsrath des Kantons Freiburg hat am 27. Dezember
1888 beschlossen, das in Folge der Verwendung des Ko-
mites der Schulausstellung, sowie eines Jnitiativ-Komites be-

reits im Entstehen begriffene Gewerbemuseum zu einer kanto-
nalen Anstalt mit Sitz in der Stadt Freiburg zu erheben.
Der Beschluß stützt sich auf die Erwägung, daß ein Gewerbe-
museum zur Ausdehnung der gewerblichen Berufsbildung,
zur Hebung der Handwerke, sowie zur Entwicklung der Ge-
werbsthätigkeit beitrage.

Schilfbretter. Diese schon „por 6 Jahren von Giraudi
in Bern erfundenen Bretter für Zimmerdecken, leichte Wände
und die Bekleidung solcher scheinen sich immer mehr einzu-
führen. Auf der Brüsseler Ausstellung haben dieselben ziem-
lich Aufsehen erregt. Diese Bretier werden aus Schilfrohr
und Gyps hergestellt und lassen sich wie Holz bearbeiten.
Sie sind sehr leicht, vollkommen trocken, schlechte Wärme-
und Schallleiter, also ein trefflicher Baustoff. Die Fabrik
von Giraudi, Brunner u. Co. in Mülhausen i. E. z. B. ver-
wendet jährlich 89,999 Kg. Schilfrohr, woraus 29,999 Qua-
dratmeter Bretter hergestellt werden. („Patentanwalt".)

Sprechsaal.
Richtigstellung. Bezüglich der Angaben über die elektri-

schen Uhren der Uhrenfabrik Breitenbach erlaubt sich Unter-
zeichnete! folgende Richtigstellung:

Die von der Uhrenfabrik Breitenbach in den Handel ge-
brachten Uhren sind nicht nach einem „neuen System" ge-
baut; das Werk ist längst bekannt durch die Uhren der er-
loschenen Firmen Roth u. Co. in Solothurn und Baumann
in Waldenburg. Neu an der Uhr ist nur der von mir kon-
struirte Elektromagnet, welcher aber seither von der Breiten-
bacher Fabrik „verbessert" wurde. Von einer 1 ^jährigen
Probezeit kann nicht gesprochen werden, da ich die ersten 19
Elektromagnete erst im Januar 1888 der Fabrik B. ab-
lieferte. Patentfähig ist die Uhr nicht, da 1) die Solothurner
und 2) die Waldenburger-Uhren durch Patente geschützt waren.
Hierauf gestützt, versagte denn auch das deutsche Patentamt
der Uhrenfabrik Bretzenbach die Ertheilung des Patentes —
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